
Beschränkung der Verteidigung

Nicht nur die immer stärker betriebene Ausschaltung der 
freien Advokatur machen eine echte Verteidigung des 
Angeklagten im Strafprozeß unmöglich. Staatssicherheits
dienst, Staatsanwaltschaft und Gerichte setzen sich über 
rechtsstaatliche Grundsätze bedenkenlos hinweg, wenn 
es darauf ankommt, einen Strafprozeß zum gewünschten 
Ergebnis zu bringen und einen tatsächlichen oder mut
maßlichen „Feind der Arbeiterklasse“ unschädlich zu 
machen.
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Berlin, den 11. Oktober 1956

E s erscheint H errn  N. N., geb. 25. 9.1893 in St., wohn
h aft W est-Berlin, und erk lä rt:
Ich bin ordnungsgem äß ausgebildeter Volljurist. Vor 
1933 w ar ich B ürgerm eister der S tad t Freienwalde. 
W egen m einer politischen E instellung w urde ich durch 
die N ationalsozialisten aus diesem A m t en tfernt. Nach 
1945 w urde ich P räsiden t des Landgerichts in P ots
dam  und am tierte  als solcher bis zum 1.10.1950. Seit
dem w ar ich in Potsdam  als R echtsanw alt und N otar 
tä tig . T rotz m ehrfacher d irek ter und ind irek ter A uf
forderungen tr a t  ich dem Anwaltskollegium , welches 
sich 1953 bildete, nicht bei. Ich h a tte  eine sehr gut 
gehende Praxis, in der ich noch den ehem aligen Land
gerichtsdirektor R. als M itarbeiter beschäftigte.
U nter dem Vorwand, daß in einem in einer Ehesache 
dem gegnerischen A nw alt zugestellten S chriftsatz ein 
E rpressungsversuch enthalten  sei, wurde ich am  1.9. 
1954 im  G erichtssaal in Potsdam  festgenommen. Die 
Festnahm e erfolgte aber n icht auf V eranlassung oder 
durch die Kriminalpolizei, sondern durch den S taa ts
sicherheitsdienst. Ich w urde in das SSD-Gefängnis 
Potsdam , L indenstraße, eingeliefert. Die Vernehm un
gen des SSD erstreck ten  sich von A nfang an über
haup t n icht auf die angeblich von m ir begangene E r
pressung oder N ötigung. N ur am  Rande gestre ift 
w urde die F rage, ob ich vielleicht Forderungen gegen 
je tz t im W esten befindliche M andanten bei der D eut
schen N otenbank nicht angem eldet hatte . In  der H aupt
sache drehten  sich die Vernehm ungen um eine angeb
liche „A genten tätigkeit“, die m an darin  sehen wollte, 
daß ich im H erbst 1952 eine A nklage in einer poli
tischen S trafsache einem in W est-Berlin tä tigen  
R echtsanw alt übergeben haben sollte. Ich b es tritt 
energisch, m it der A nklageschrift in dieser Weise ver
fahren  zu sein, aber m ir w urde n icht geglaubt. Der 
V ate r des dam aligen A ngeklagten, ein gewisser F., 
w ar vom SSD als Zeuge vernom m en und zu der Aus
sage gebracht worden, daß er selbst in meinem A uf
trä g e  die A nklageschrift nach W est-Berlin gebracht 
habe. Am 10. Dezember 1954 w urde gegen mich vor 
dem  Bezirksgericht Potsdam  in dieser politischen 
S trafsache verhandelt. D er Zeuge F. konnte in dieser 
V erhandlung seine beim SSD gem achte A ussage nicht 
aufrech t erhalten. D er S taa tsanw alt brüllte den Zeu
gen fu rch tbar an  und beschim pfte ihn, weil der An
geklagte — also ich — ja  dann unschuldig in U nter
suchungshaft gesessen habe. Der S taa tsanw alt bezeich- 
nete die A nklage als „zusam m engebrochen“. Gleich
wohl konnte sich das Gericht n icht dazu entschließen, 
mich freizusprechen. Die V erhandlung w urde vertag t. 
Ganz überraschend fü r mich fand  ein neuer Term in

bereits am  29. Dezember 1954 un ter Vorsitz des Volks
rich ters Heese s ta tt, der, obwohl an sich überhaupt 
n icht zuständig, ex tra  m it der D urchführung dieser 
V erhandlung b eau ftrag t worden w ar. Der Zeuge F. 
w ar nach seiner mich entlastenden A ussage vom 
Staatssicherheitsd ienst in H aft genommen worden und 
w urde zu r neuen V erhandlung aus der H aft vorgeführt. 
E r  m achte nunm ehr alle Aussagen, die SSD und 
S taa tsanw alt von ihm  haben wollten, und belastete 
mich sehr s ta rk . Ich w urde daraufhin  zu einer Zucht
hausstrafe  von vier Jah ren  verurteilt.
Gegen dieses U rteil legte ich B erufung ein. ü b e r  die 
Berufung verhandelte der la -S tra fsen a t des Obersten 
Gerichts am  28. Jan u ar 1955. Meine B erufung ha tte  
vollen Erfolg. U n ter Hinweis auf die W idersprüche in 
den A ussagen des Zeugen F . und au f seine U nglaub
w ürdigkeit w urde das U rteil des B ezirksgerichts P o ts
dam  aufgehoben, und ich w urde freigesprochen.

Im  Anschluß an dieses U rteil w urde ich im SSD-Ge
fängnis Potsdam  in die Entlassungszelle gebracht, weil 
ja  nun meine E n tlassung  bevorstand. Dann aber 
schaffte m an mich plötzlich wieder zurück und erk lärte  
mir, daß nun ers t noch das ursprünglich eingeleitete 
V erfahren wegen N ötigung und Vergehens gegen den 
innerdeutschen Zahlungsverkehr durchgeführt werden 
m üßte. E inige Tage sp ä ter erhielt ich eine A nklage
schrift vom 3. F eb ruar 1955 zugestellt, in welcher ich 
beschuldigt wurde, in einem S chriftsatz an  den R echts
anw alt Dr. L. eine versuchte E rpressung und durch 
N ichtanm eldung von sechs gegenüber w estdeutschen 
M andanten ausstehenden Forderungen ein Vergehen 
gegen das Gesetz zur Regelung des innerdeutschen Zah
lungsverkehrs begangen zu haben. Auch in dieser 
Sache fanden vor dem K reisgericht Potsdam -Land 
zwei Term ine s ta tt. Am 24. F eb ruar 1955 konnte der 
R ichter sich zu einer V erurteilung nicht entschließen, 
h a tte  aber auch nicht den M ut zu einem Freispruch. 
Am 3. M ärz 1955 w urde ich zu 1 J a h r  Gefängnis ver
urteilt. Auch gegen dieses U rteil legte ich Berufung 
ein. Diese w urde aber ohne mündliche Verhandlung 
durch Beschluß des Bezirksgerichts Potsdam  vom
28. M ärz 1955 als offensichtlich unbegründet verworfen. 
Die Möglichkeit, eine Entscheidung des Obersten Ge
rich ts herbeizuführen, h a tte  ich nach den strafprozes
sualen Bestim m ungen der Sowjetzone nicht.
Am 31. A ugust 1955 h ä tte  ich nach V erbüßung m einer 
einjährigen G efängnisstrafe entlassen werden müssen. 
Am Abend dieses Tages erschien ein O berleutnant des 
SSD bei m ir in der Zelle und teilte m ir mit, daß gegen 
mich ein w eiteres V erfahren eingeleitet worden sei und 
zum  Abschluß gebracht werden müsse. Der zeitweise 
m it m ir die Zelle teilende Aurelius Paeslack habe be
kundet, daß ich hetzerische Ä ußerungen über R ichter 
des B ezirksgerichts Potsdam  und über das gegen mich 
durchgeführte S trafverfahren  getan  hätte . Ich be
s tr i t t  diese Beschuldigungen ganz energisch, aber das 
nützte m ir nichts. Der von der S taa tsanw altschaft in 
dieser neuen Sache gegen mich bean trag te  H aftbefehl 
w urde durch den K reisrich ter Ziemen abgelehnt. Die 
dagegen eingelegte Beschwerde der S taa tsanw altschaft 
h a tte  aber E rfolg: das B ezirksgericht Potsdam  erließ 
H aftbefehl wegen Verbrechens nach A rtikel 6 der V er
fassung  und A rtikel I I I  A n i der K ontrollratsdirek- 
tive 38. Die Anklage, die m ir einige Zeit spä ter nur 
zum  Durchlesen überlassen wurde, w ar im Gegensatz 
zur Tenorierung des H aftbefehls nur auf § 187 StGB — 
Verleum dung — gestü tzt. Am 5. Dezember 1955 wurde 
gegen mich vor dem B ezirksgericht Potsdam  erneut 
verhandelt. Das Gericht un te r dem Vorsitz des Rich
te rs  S tahn-Jungheim  sah die A ussagen meines ehe
m aligen M itgefangenen keinesfalls als bew eiskräftig  
an und sprach mich frei. Trotzdem  w urde ich einmal 
m ehr n icht aus der H aft entlassen. Die S taa tsanw alt
schaft legte gegen das freisprechende U rteil P ro test
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